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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §147;

BAO §212a Abs2 litc;

Rechtssatz

Nach § 212a Abs 2 lit c BAO macht die bloße Gefährdung der Einbringlichkeit allein die Aussetzung nicht unzulässig.

Erst ein bestimmtes, auf eine Gefährdung der Einbringlichkeit gerichtetes Verhalten des Abgabep:ichtigen schließt die

Bewilligung der Aussetzung aus. Weder aus dem Wortlaut der genannten Gesetzesstelle noch aus ihrem Zweck lässt

sich aber ableiten, dass die Beh in diesem Zusammenhang nur ein Verhalten des Abgabep:ichtigen berücksichtigen

darf, das in engem zeitlichem Zusammenhang mit dem Aussetzungsantrag steht. Die Beh hat vielmehr auch zeitlich

davor liegendes Verhalten zu berücksichtigen. Entscheidend ist allein, dass das Verhalten den Schluss zulässt, der

Abgabep:ichtige gefährde damit die Einbringlichkeit der Abgaben. Daraus folgt, dass auch Gefährdungsverhalten des

Abgabep:ichtigen als Ausschließungsgrund iSd § 212a Abs 2 lit c BAO in Betracht kommt, das im zeitlichen

Zusammenhang mit einer der Abgabenfestsetzung durch das Finanzamt vorausgegangenen abgabenbehördlichen

Prüfung gesetzt wurde.
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